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 Veröffentlicht am 21.11.2006

Norm

EO §177 Abs4

Rechtssatz

Die dem Verbot bestimmter gläubigerschädigender Vereinbarungen im Fall der gerichtlichen Veräußerung zugrunde

liegenden Wertungen können im Analogieschluss wegen der vergleichbaren Interessenlage der Betro7enen auf den

ungeregelten Fall der freihändigen Verwertung durch den Masseverwalter erstreckt werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 193/06w
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Beisatz: Mit ausführlicher Begründung. (T1); Veröff: SZ 2006/173
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